
Antrag

Stand Stand Mitglieder-

31.12.2017 31.12.2018 versammlung

monatlich monatlich monatlich

Mann 7,00 €            8,00 €                 8,00 €                 Erwachsener

Frau 4,00 €            8,00 €                 8,00 €                 Erwachsener

Jugend 6,00 €            7,00 €                 7,50 €                 Jugend

2 Männer 12,84 €         14,00 €               15,00 €               Bestandsschutz keine Neuaufnahmen seit 2018 mehr***

2 Kinder/Jugendlicher 10,80 €         12,50 €               14,00 €               Bestandsschutz keine Neuaufnahmen seit 2018 mehr***

1 Frau + 2 Kinder/Jugendliche 12,80 €         19,00 €               21,00 €               Erwachsener + 2 Kinder/Jugendliche

1 Mann + 1 Frau + 1 Kind/Jugendliche/r 15,30 €         19,00 €               22,00 €               2 Erwachsene + 1 Kind/Jugendliche/r

1 Mann + 1 Fau 10,31 €         14,00 €               15,00 €               Bestandsschutz keine Neuaufnahmen mehr***

1 Mann + 1Kind Jugendliche/r 11,99 €         13,50 €               14,50 €               Bestandsschutz keine Neuaufnahmen mehr***

1 Mann + 2 Kinder/Jugendliche 16,50 €         18,00 €               21,00 €               1 Erwachsener + 2 Kinder/Jugendliche

1 Mann + 1 Frau + 2 Kinder/Jugendliche -  €             19,00 €               25,00 €               2 Erwachsene + 2 Kinder/Jugendliche

Sonderbeitrag ** für Aktive Mitglieder* -  €             10,00 €               24,00 €               Sonderbeitrag ** für Aktive Mitglieder* (Fälligkeit je 8 Euro im Februar,  Mai und November)

Aufnahmegebühr -  €             10,00 €               20,00 €               Kostenenerhöhung, Nachhaltigkeit insbesondere bei jugendlichen Passanträgen

Inkasso -Porto 1,00 €                 2,00 €                 

Inkasso - Mahngebühr 5,00 €                 5,00 €                 

Inkasso Bankgebühren 3,00 €                 3,00 € (+) Wenn die Bank höheren Gebühren als 3,00 € berechnet können diese weitergegeben werden

*** Reduzierung von Mitgliedsbeiträgen (+) Der Vorstand kann einem unendgeldlich helfenden Vereinsmitglied auf Antrag die Beiträge bis zu

einem Betrag von 1,00 Euro reduzieren. Die Reduzierung kann wieder aufgehoben werden. 

* Aktive Mitglieder sind alle Personen, auch Kinder, ** Der Sonderbeitrag ist als Energie-, Nutzungsentgeldumlage und Kosten Spielbetrieb zu verstehen

die am Spielbetrieb beteiligt sind und/oder Seit der letzten Beitragserhöhung sind die Kosten für Strom, Gas, Wasser weiter angestiegen.

Sportanlagen, Sportgerät, Umkleide und Die Kosten für Schiedsrichter im Regelspielbetrieb, die Nutzungsentgelde für unsere Sportanlagen

Duschen nutzen. steigen stetig an und auch die Kosten für den Versicherungsschutz der vereinseigenen Gebäude

Grundsätzlich sind das alle Spieler, Trainer, gehen in die Höhe. 

Betreuer (sofern sie vom Verein bezahlt

werden und/oder Trainings- und/oder

Freizeitanzüge gestellt bekommen), Freizeit-

und/oder Hobbykicker


